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Green Pass und Super Green Pass Pflicht 
 “normaler” Green Pass  

(3G-Regel) 
“Super” Green Pass  

(2G-Regel) 
gastronomische Dienstleistungen, 
die von einer beliebigen 
Betriebsstätte (Restaurant, 
Gaststätte, Bistrot, etc.) zum 
Verzehr am Tisch im Freien und 
in Innenräumen erbracht werden 

 

Super Green Pass notwendig 

Bar-Betrieb für den Konsum in 
Innen- und Außenräumen, sowie 
an der Theke 

 
Super Green Pass notwendig 

öffentliche Vorführungen 
(Theater, Kino, usw.), Turniere 
und Sportveranstaltungen 

 
Super Green Pass notwendig 

Feiern im Anschluss an zivile und 
religiöse Zeremonien 

 
Super Green Pass notwendig 

Spielhallen, Wettbüros, 
Bingohallen und Kasinos 

 
Super Green Pass notwendig 

Tanzlokale, Diskotheken und 
vergleichbare Betriebe 

 
Super Green Pass notwendig 

Hotels und 
Beherbergungsbetriebe 

 Super Green Pass notwendig 

Verpflegungsdienstleistungen in 
Hotels und anderen 
Beherbergungsbetrieben, die 
ausschließlich den dort 
übernachtenden Kunden 
vorbehalten sind, sowie Kantinen 
und kontinuierliche Verpflegung 
auf vertraglicher Basis; 

 Super Green Pass notwendig 

Museen, andere Kulturinstitute 
und -stätten sowie Ausstellungen; 

 Super Green Pass notwendig 

Schwimmbäder, 
Schwimmzentren, Fitnessstudios, 
Mannschaftssportanlagen, 
Wellness-Zentren, auch innerhalb 
von Beherbergungsbetrieben, 
beschränkt auf Indoor-Aktivitäten, 
einschließlich Umkleideräume 
und Duschen 

 Super Green Pass notwendig 
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Thermalbäder, mit Ausnahme der 
Erbringung von Dienstleistungen, 
die zu den wesentlichen 
Pflegeleistungen gehören, und für 
die Durchführung von 
Rehabilitations- oder 
therapeutischen Maßnahmen 

 Super Green Pass notwendig 

Themen- und Vergnügungsparks  Super Green Pass notwendig 
Kultur-, Jugend- und 
Freizeitzentren, beschränkt auf 
Innenräume 

 Super Green Pass notwendig 

Feste und Messen, Konferenzen 
und Kongresse. 

 Super Green Pass notwendig 

Verkehrsmittel 
 - Linienflugzeug 
- Eisenbahn (Fern- und 
Regionalverkehr) 
- Öffentlicher 
Personennahverkehr (Autobus, 
Zug, Tram, etc.) 
- Fährverkehr 

 Super Green Pass notwendig 

Zugang zum Arbeitsplatz  Green Pass notwendig (bis 14. 
Februar) 

Super Green Pass notwendig (ab 
15 Februar) 

Zugang zu Krankenhäusern Green Pass notwendig  
Zugang zu Bildungseinrichtungen 

Green Pass notwendig 
Obligatorische Impfung für das 
gesamte Universitätspersonal (ab 
01. Februar) 

Öffentliche Ämter** Green Pass notwendig (ab 1. 
Februar) 

 

Postämter** Green Pass notwendig (ab 1. 
Februar) 

 

Banken und Finanzinstitute** Green Pass notwendig (ab 1. 
Februar) 

 

Geschäftslokale** Green Pass notwendig (ab 1. 
Februar) 

 

 
* Für den Schülertransport von Grund-, Mittel- und Oberschülern gilt die 2G-Pflicht erst ab 10. Februar. Für 
Kinder und Jugendliche gilt beim Schülertransport folglich wie bisher 3G-Pflicht. 6- bis 12-Jährige müssen eine 
chirurgische Maske, über 12-Jährige FFP2-Maske tragen. 
 
**es folgt ein Dekret DPCM mit weiteren Details. 

 


